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Mehr als ein Virus bedroht 
die Menschenrechte
Die Un-Menschenrechtsvertragsorgane konnten im Jahr 2020 unter schwierigen Bedingungen zwar 
viele Arbeiten online erledigen, die Überprüfung menschenrechtlicher Verpflichtungen im Dialog mit 
Staaten musste aber ausfallen. COvID-19 in Kombination mit der eskalierenden Liquiditätskrise 
bringen das Un-Menschenrechtssystem in existenzielle Gefahr.

ten, hatte der ausschuss für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle rechte (Committee on economic, 
Social and Cultural rights – CeSCr) seine Sit-
zung gerade beendet. Der Menschenrechtsaus-
schuss (Human rights Committee – HrC) für bür-
gerliche und politische rechte musste seine Präsenz-
sitzung abbrechen und der ausschuss über das 
Verschwindenlassen (Committee on enforced Dis-
appearances – CeD) konnte die unmittelbar bevor-
stehende Sitzung gar nicht erst antreten. andere 
traf die absage mit etwas mehr Vorlauf. allen ge-
meinsam war die Frage, wie es weitergehen würde, 
und alle ausschüsse sahen sich in der Verantwor-
tung, dass es keine Lücke beim Schutz der Men-
schenrechte geben dürfte. Während überall in der 
Welt online-Sitzungen bald zum selbstverständli-
chen Medium wurden, mussten in Genf die Beden-
ken der Geschäftsordnungshüter mit dem Pragma-
tismus anderer ausschussmitglieder und mit leeren 
Kassen beim Hohen Kommissariat der Vereinten 
nationen für Menschenrechte (office of the United 
nations High Commissioner for Human rights – 
oHCHr) in einklang gebracht werden. Die ergeb-
nisse waren angesichts zahlreicher Herausforderun-
gen je nach ausschuss unterschiedlich.

Die 172 unabhängigen expertinnen und exper-
ten der zehn ausschüsse kommen aus allen regionen 
der Welt, sodass es für gemeinsame online-Sitzungen 
bis zu 15 Zeitzonen zu überbrücken galt und nicht 
wenige Mitglieder sich mitten in der nacht für bis 
zu dreistündige Sitzungen dazuschalten mussten. Die 
erst nach mehreren Wochen eingerichtete technik 
lief alles andere als reibungsfrei. Dies lag teils an 
instabilen, für manche Mitglieder mit hohen Kosten 
verbundenen internetverbindungen, größtenteils je-
doch an der gewählten Plattform in Kombination 
mit der Übersetzungstechnik. Die erste öffentliche 
online-Sitzung eines Vertragsorgans – des CeD am 
4. Mai 2020 – fand noch ohne Übersetzung statt.1 

nur ein einziger Dialog eines Menschenrechts-
vertragsorgans mit einem Staat konnte im 
Jahr 2020 seit Beginn der CoViD-19-Pan-

demie durchgeführt werden. Daran wird der aus-
nahmezustand, in dem diese zehn Un-Menschen-
rechtsgremien im Pandemiejahr gearbeitet haben, 
besonders sichtbar. Denn es ist eine zentrale aufga-
be der ausschüsse, im austausch mit den Vertrags-
staaten die Umsetzung der jeweiligen Menschen-
rechtsübereinkommen zu überwachen. Zu diesem 
ausfall kamen deutlich reduzierte Sitzungszeiten und 
zahlreiche technische Probleme. Zudem geschah der 
ausbruch der CoViD-19-Pandemie ausgerechnet 
in dem Jahr, in dem die eskalierende Liquiditätskrise 
der Un die Handlungsspielräume der Vertragsor-
gane weiter einschränkte und zugleich intensiv über 
ihre reform diskutiert wurde. Die arbeit unter Pan-
demiebedingungen darf deshalb nicht isoliert be-
trachtet werden, denn nicht für alle Kürzungen und 
ausfälle kann das Virus allein verantwortlich ge-
macht werden.

Ausschussarbeit trotz COVID-19

als Mitte März 2020 alle persönlichen Zusammen-
treffen der Vertragsausschüsse und anderer Gremi-
en in Genf bis auf Weiteres abgesagt werden muss-
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  1 Siehe hierzu das Diskussionspapier, das von der informellen COVID-19-Arbeitsgruppe der Vertragsorgane für das 32. Treffen der Ausschussvorsit-
zenden vom 27. bis 30. Juli 2020 ausgearbeitet wurde: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/HRTD/CoFacilitationProcess/outcomes/
Discussion-paper-informal-WG-COvID-19.docx
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Die Kosten für virtuelles Dolmetschen ebenso wie 
für die betreuungsintensive Plattform ›interprefy‹ 
sind hoch, schnelles und stabiles internet ist Voraus-
setzung und die interaktivität ist eingeschränkt. Zu-
dem steht dem oHCHr aufgrund mangelnder res-
sourcen nur ein raum für die erforderliche technik 
zur Verfügung. ausschussmitglieder mit Sehbehin-
derungen standen mit ›interprefy‹ vor zusätzlichen, 
ohne assistenz unüberwindbaren Barrieren. Von an-

fang an war der Dienstleister ›Zoom‹ der elefant im 
raum, die nutzung war den Vertragsorganen aber 
aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. im november 
2020 bezeichneten die ausschussvorsitzenden in ei-
nem gemeinsamen Schreiben die derzeitige technik 
als untauglich und forderten, ab dem Jahr 2021 
mit einer anderen Plattform mit Simultanüberset-
zung arbeiten zu dürfen.

an Staatendialoge oder gar Überprüfungsbesu-
che in Vertragsstaaten war unter diesen Umstän-
den zunächst nicht zu denken, zumal nicht nur die 
technischen und prozeduralen Fragen, sondern auch 
die entwicklung der Pandemie keine Planungssi-
cherheit bot. einzig der CeD entschied sich im 
Herbst zur Durchführung eines online-Dialogs mit 
der irakischen regierung. Begründet wurde dies 
mit der dramatischen Situation in irak und ermög-
licht durch das einverständnis der irakischen Seite 
sowie der Unterstützung des Un-Büros in Bagdad, 
das die technik zur Verfügung stellte. Zahlreichen 
Staaten dürfte es gefallen haben, dass sich die re-
gierung aufgrund der Pandemie nicht der kriti-
schen Überprüfung durch Vertragsausschüsse stel-
len musste. Manch einen könnte dies verleiten, auf 
eine Verlängerung dieser Situation hinzuwirken.

trotz der Widrigkeiten haben die meisten Men-
schenrechtsvertragsorgane einen erheblichen teil ih-
rer arbeit fortgeführt. Fragelisten im Vorfeld von 
Staatenüberprüfung wurden ausgearbeitet, Stellung-
nahmen und individualbeschwerden bearbeitet und 
entschieden, Berichte verabschiedet, arbeitsverfah-
ren diskutiert. Der HrC für bürgerliche und politi-
sche rechte verabschiedete beispielsweise in einer 
öffentlichen Sitzung die lang erwartete allgemeine 

Bemerkung zum recht auf friedliche Versammlung 
und konnte die Zeit für deutlich mehr entschei-
dungen zu individualbeschwerden als im Vorjahr 
nutzen. Der ausschuss gegen Folter (Committee 
against torture – Cat) hingegen entschied, aus Ver-
traulichkeitsgründen individualbeschwerden nicht 
online zu bearbeiten. Der ausschuss für die Besei-
tigung der rassendiskriminierung (Committee on 
the elimination of racial Discrimination – CerD) 
verabschiedete eine allgemeine Bemerkung zum 
thema rassistischer Profilerstellung (racial profiling) 
von Menschen. Der ausschuss für die Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau (Committee on the 
elimination of Discrimination against Women – 
CeDaW) konnte die arbeit an der allgemeinen 
Bemerkung zum Handel mit Frauen und Mädchen 
im Migrationskontext zum abschluss bringen. 192 
Dringlichkeitsaktionen bearbeitete der CeD. Der 
austausch mit nichtstaatlichen organisationen 
(nGos) und nationalen Menschenrechtsinstitutio-
nen fand online statt. Der Unterausschuss zur Ver-
hütung von Folter und anderer grausamer, unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
(Subcommittee on Prevention of torture and other 
Cruel, inhuman or Degrading treatment or Punish-
ment – SPt) organisierte in regionalen Gruppen 
online-treffen mit nationalen Präventionsmechanis-
men. alle ausschüsse haben sich zudem gemeinsam 
mit den auswirkungen der Pandemie befasst und 
empfehlungen zur Wahrung der Menschenrechte bei 
der Pandemiebekämpfung ausgesprochen.2

Dies alles musste unter deutlich erschwerten Be-
dingungen erfolgen, die den ausschussmitgliedern 
wie auch dem Sekretariatspersonal viel Flexibilität 
und Geduld abverlangte. Die anfangs fehlenden 
und später nur limitierten Simultanübersetzungen 
verlangten Kompromisse zu einsprachigen arbeits-
gruppen, hilfsweise Übersetzungen durch Sekreta-
riatspersonal und nutzung von online-Überset-
zungstools. Möglichkeiten zum informellen aus - 
tausch am rande persönlicher treffen gab es nicht, 
was die Zusammenarbeit zwischen Fachleuten mit 
verschiedenen Hintergründen sehr beeinträchtigte. 
Vielen ausschussmitgliedern entstanden erhebliche 
Kosten für die einrichtung und nutzung der tech-
nik für das digitale arbeiten. Gleichzeitig ist die 
Zahlung der üblichen aufwandsentschädigung für 
Sitzungstage außerhalb Genfs nicht vorgesehen.3 
eine Änderung dieser regelung könnte nur durch 
einen Beschluss der Generalversammlung herbei-
geführt werden, wofür eine Mehrheit derzeit nicht 
realistisch erscheint. Zur ohnehin unzuverlässigen 
technik kam das Problem, dass gemeinsames, 

  2 OHCHR, COvID-19 and Human Rights Treaty Bodies, www.ohchr.org/En/HRBodies/Pages/COvID-19-and-TreatyBodies.aspx
  3 Das bestätigte die Hohe Kommissarin für Menschenrechte den Ausschussmitgliedern in einem Schreiben am 4.11.2020.

An Staatendialoge oder gar Überprüfungs-
besuche in Vertragsstaaten war unter diesen 
Umständen nicht zu denken.
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gleichzeitiges arbeiten an anspruchsvollen juristi-
schen texten äußerst mühsam ist, erst recht, wenn 
es aufgrund der verschiedenen Zeitzonen zu äußerst 
unkonventionellen Zeiten stattfinden muss. in Fol-
ge dieser Umstände wurden viele arbeiten mittels 
schriftlicher absprachen oder in zusätzlichen on-
line-treffen außerhalb der agenda, das heißt auch 
ohne Übersetzung, erledigt. insofern spiegeln die 
offiziell deutlich verringerten Sitzungstage im letz-
ten Jahr nicht wider, dass insgesamt ein erheblicher 
teil der arbeit außerhalb der Sitzungszeiten geleis-
tet werden musste. nicht alle ausschussmitglieder 
waren gleichermaßen gewillt oder in der Lage, unter 
diesen Umständen zu arbeiten, wie es nicht zuletzt 
die quantitativen Unterschiede bei den einzelnen 
ausschüssen zeigen.4

angesichts der menschenrechtlichen Herausfor-
derungen, die mit den Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Pandemie in vielen Staaten verbunden sind, 
etablierten die Vertragsorgane frühzeitig eine in-
formelle arbeitsgruppe. Die substanziellen Stellung-
nahmen der ausschüsse sollten sichtbar und zu ei-
ner »gemeinsamen, zusammenhängenden und um - 
fassenden antwort«5 werden im Hinblick auf die 
internationalen menschenrechtlichen Verpflichtun-
gen. Gleichermaßen nahm die arbeitsgruppe die 
arbeitsbedingungen in den Blick und stellte für das 
jährliche treffen der ausschussvorsitzenden ende 
Juli 2020 eine ausführliche Übersicht über die aus-
schussarbeit unter Pandemiebedingungen zusam-
men.6 Ziel war es auch, für die weitere arbeit unter 
Pandemiebedingungen zu gemeinsamen Standards 
zu kommen und diese fortzuentwickeln. Dies ge-
schah auch deshalb, weil die reform der ausschüsse 
im Jahr 2020 auf die agenda kam und es zu verhin-
dern gilt, dass durch die Hintertür dieses Prozesses 
aus Krisenlösungen Dauermaßnahmen werden.

Reform der Vertragsorgane 

im Jahr 2014 verabschiedetet die Un-Generalver-
sammlung angesichts der wachsenden aufgaben 
der ausschüsse und des rückstaus bei der Über-

prüfung von Staatenberichten und individualbe-
schwerden mit der resolution 68/268 eine Formel 
zur Berechnung der notwendigen Sitzungszeiten. Sie 
forderte die Vertragsausschüsse zur effizienteren nut-
zung der Sitzungszeiten auf und den Generalsekre-
tär, »die dazugehörigen finanziellen und personellen 
ressourcen zur Verfügung zu stellen«7. Die reso-
lution sah außerdem vor, nach sechs Jahren das 
System der Vertragsorgane einer erneuten Überprü-
fung zu unterziehen und, »sofern angemessen«, wei-
tere Beschlüsse zu treffen.

Der Bericht des Generalsekretärs vom Januar 
2020 zur Umsetzung der resolution bestätigte die 
längst offensichtliche Schieflage: Zwar haben die 
ausschüsse selbst bereits viele der geforderten Maß-
nahmen zur besseren Koordinierung und effizienz-
steigerung ihrer arbeit auf den Weg gebracht, doch 
die Mittel und Personalkapazitäten wurden nicht 
wie berechnet bereitgestellt. Deshalb konnten nicht 
alle der zugewiesenen Sitzungswochen durchgeführt 
werden.8 Schonungslos und im Detail werden De-
fizite9 benannt und festgestellt, »das System muss 

ausreichend und nachhaltig aus dem ordentlichen 
Un-Haushalt finanziert werden«.10 Vermutlich wur-
de dieser Bericht auch deswegen von der General-
versammlung lediglich zur Kenntnis genommen statt 
Gegenmaßnahmen eingeleitet.11 als ergebnis des 
Missverhältnisses besteht schon jetzt die Schutzlücke, 
die die Vertragsorgane in CoViD-19-Zeiten nicht 
noch größer werden lassen wollen: Staaten können 
einer kritischen Prüfung ihrer Menschenrechtsbi-
lanz zu lange entkommen und viele opfer nicht mit 
der Unterstützung durch die ausschüsse rechnen.

  4 Siehe hierzu die jeweiligen Veröffentlichungen auf den Webseiten der einzelnen Ausschüsse, die beispielsweise nur wenige Sitzungstage für den 
CAT oder den CERD ausweisen, www.ohchr.org/En/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

  5 Konzeptpapier der Arbeitsgruppe der Un-Menschenrechtsvertragsorgane zu COvID-19, www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/HRTD/
CoFacilitationProcess/outcomes/terms-of-reference.docx

  6 Diskussionspapier der Arbeitsgruppe der Un-Menschenrechtsvertragsorgane zu COvID-19, www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/HRTD/
CoFacilitationProcess/outcomes/Discussion-paper-informal-WG-COvID-19.docx

  7 Un-Dok. A/RES/68/268 v. 9.4.2014. Zum Reformprozess siehe nina Reiners, Kontroversen um die Reform der Un-Menschenrechtsvertragsorgane, 
vEREInTE nATIOnEn (vn), 66. Jg., 6/2018, S. 266–271.

  8 Un-Doc. A/74/643 v. 10.1.2020, Abs. 43.
  9 Ebd., Abs. 51–57.
10 Ebd., Abs. 65.
11 Un Doc. A/C.3/75/L.39 v. 30.10.2020.

»Das System muss ausreichend und nachhaltig 
aus dem ordentlichen UN-Haushalt finanziert 
werden.«
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ein weiterer Bericht legte im September 2020 
den Finger in die Wunde. Der Präsident der Gene-
ralversammlung hatte über den Sommer einen Kon-
sultationsprozess beauftragt, der die beiden Ver-
mittler zur Schlussfolgerung veranlasste: Die re- 
solution 68/268 biete immer noch den angemesse-
nen rahmen, der – sofern vollständig umgesetzt – 
den Vertragsorganen ein effektiveres arbeiten er-
lauben würde.12 notwendig sei ein koordiniertes 
Handeln im Fünften ausschuss für Verwaltungs- 
und Haushaltsfragen der Generalversammlung, um 
eine angemessene Finanzierung der Vertragsorgane 
und des Sekretariats sicherzustellen.13

Darüber hinaus greift der Bericht zentrale as-
pekte der reformdiskussion auf. Hierzu gehören 
die etablierten vereinfachten Berichtsverfahren für 
die Staaten sowie Bemühungen um Vereinheitlichung 
von Verfahren und verlässliche, abgestimmte Be-
richtszyklen. im Hinblick auf die Durch führung von 
online-Staatendialogen dürften die laufenden, pan-
demiebedingten abstimmungen der ausschüsse un-
tereinander einen weiteren impuls zu einheitlichen 
Formaten mit sich bringen. notwendig ist die ein-
richtung eines digitalen Fallmanagements für in-

dividualbeschwerden und Dringlichkeitsaktionen. 
Die nominierung und auswahl qualifizierter Mit-
glieder ist in Bezug auf die Unabhängigkeit der 
ausschüsse ein drängendes thema. Während hier 
die Staaten in der Verantwortung sind, in transpa-
renten Verfahren hochqualifizierte Sachverständige 
zu nominieren und in eine offene Wahl zu bringen, 
sind die Bedingungen seit der CoViD-19-Pande-
mie nicht attraktiver geworden. Bei der geforderten 
Stärkung der Kapazitäten zur online-arbeit der 
ausschüsse wird ganz besonders auf die erfahrun-
gen aus dem Jahr 2020 geschaut werden müssen. 
Der Konsultationsbericht bilanziert Chancen wie 
risiken der digitalen Krisenarbeit. es wird aber in 
nahezu allen Stellungnahmen der ausschüsse be-
tont, dass die online-arbeit kein ersatz für die re-

guläre arbeitsweise und das persönliche Zusam-
mentreffen der ausschussmitglieder sein kann.14

Die Generalversammlung wäre nun gefordert, 
der offenkundigen analyse wirkungsvolle Beschlüs-
se folgen zu lassen. Doch der Fortgang des Über-
prüfungsprozesses ist derzeit offen, was nicht zuletzt 
der ungelösten Finanzproblematik geschuldet ist.

Leere Kassen in Genf

Die chronische Unterfinanzierung des Un-Men-
schenrechtssystems und die fortdauernde Liquidi-
täts- und Finanzkrise der Un haben die Menschen-
rechtsgremien im allgemeinen und die Vertrags- 
ausschüsse im Besonderen in existenzgefährdende 
Schwierigkeiten gebracht: ohnehin sind nur 3,7 
Prozent des ordentlichen Un-Haushalts für den 
Menschenrechtsschutz vorgesehen. im Jahr 2017 
kürzte die Generalversammlung pauschal 25 Pro-
zent der reisekosten, was die Vertragsorgane und 
ihre Mitglieder überproportional traf. Die akute 
Liquiditätskrise aufgrund der schlechten Zahlungs-
moral vieler Staaten führte bereits im april 2019 
dazu, dass die Hohe Kommissarin für Menschen-
rechte, Michelle Bachelet, die drohende Streichung 
von sechs noch geplanten ausschusssitzungen für 
das Jahr ankündigen musste. Zwar konnte dies 
noch einmal abgewendet werden, und für die ab-
sage aller Präsenzsitzungen von Pandemiebeginn 
bis zunächst ende august 2020 gab es angesichts 
der Vorgaben der Schweizer Behörden unabweisli-
che Gründe. Doch schon im Juni hieß es in einer 
Mitteilung des oHCHr zu den organisatorischen 
Perspektiven für das zweite Halbjahr, die Liquidi-
tätskrise würde die Situation »wahrscheinlich noch 
verschärfen. Die anhaltende verspätete und unzu-
reichende Zahlung von Beiträgen hat ein Stadium 
erreicht, in dem die Fortsetzung der aktivitäten 
durch den Mangel an ressourcen behindert wird.«15 
angesichts der geringen Hoffnungen auf Besserung 
sei nicht auszuschließen, dass es im Jahr 2020 kei-
ne Möglichkeit mehr für Präsenzsitzungen in Genf 
geben würde. Spätestens hier wurde offenkundig, 
wie sich Pandemie und Finanzmisere zu einer äu-
ßerst gefährlichen Mischung verbunden haben. Die 
ausschussvorsitzenden kommentierten im Juni 2020 
die ankündigung in aller Deutlichkeit: »es wäre 
eine Farce und eine Perversion der Prioritäten, wenn 
die tragödie der CoViD-19-Pandemie genutzt wür-

12 Report of the Co-Facilitators on the Process of the Consideration of the State of the Un Human Rights Treaty Body System, Abs. 10,  
www.un.org/pga/74/wp-content/uploads/sites/99/2020/09/2HRTB-Summary-report.pdf

13 Ebd., Abs. 77.
14 Ebd., Abs. 19.
15 Schreiben des OHCHR an die Mitglieder der vertragsausschüsse vom 16.6.2020.

Notwendig ist die Einrichtung eines digitalen 
Fallmanagements für Individualbeschwerden 
und Dringlichkeitsaktionen.
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de, um die weitere Beeinträchtigung der Wirksam-
keit des internationalen Menschenrechtsschutzes aus 
finanziellen Gründen zu verschleiern.«16

Genau diese Mischung aber spielt denjenigen 
Staaten in die Hände, die wenig interesse daran 
haben, ihre Menschenrechtsbilanz überprüfen zu 
lassen. Wenn die reserven so dünn sind, dass Li-
quiditätsprobleme und reisekostenbudgets die ar-
beit der Vertragsorgane untergraben können, dürf-
ten sich manche ermutigt fühlen, die Mittel eher 
noch weiter zu kürzen. Der Beschluss der General-
versammlung zum ohnehin schmalen Haushalt für 
das Jahr 2021 lässt jedenfalls nicht auf das Gegen-
teil schließen – trotz Kenntnis aller Umstände wur-
den zwar zusätzliche Sitzungszeiten genehmigt, nicht 
aber die erforderlichen dazugehörigen Personalres-
sourcen. Hier ist nun der Generalsekretär in der 
Verantwortung, für das Haushaltsjahr 2022 ein 
Budget vorzulegen, das mindestens seiner eigenen 
analyse vom Januar 2020 entspricht: »ausreichen-
de reguläre Haushaltsmittel und angemessene per-
sonelle Unterstützung für alle mandatierten akti-
vitäten sind für die weitere Lebensfähigkeit des 
Systems der Vertragsorgane unerlässlich.«17

Unberechenbarer Ausnahmezustand

Unter höchst widrigen Umständen haben die Ver-
tragsorgane im zurückliegenden Jahr ihre Verant-
wortung wahrgenommen, die Umsetzung men-
schenrechtlicher Verpflichtungen eingefordert, deren 
Geltung in der Pandemiebekämpfung angemahnt 
und dafür Vorgaben und Leitlinien erstellt. Dabei 
wurden ausschussmitgliedern wie Sekretariatsmit-
arbeiterinnen und -mitarbeitern viel Flexibilität und 
unkonventionelle arbeitszeiten abgefordert. Manche 
der neu erprobten digitalen arbeitsweisen werden 
auch über die Pandemie hinaus Bestand haben.

Für einen zentralen Widerspruch zeichnet sich 
jedoch weiterhin keine Lösung ab, auch wenn die-
ser in der Gemengelage von Pandemie, Finanzkrise 
und reformdebatte mehr als offensichtlich wurde: 
Die notwendigkeit der Berechenbarkeit der aus-
schussarbeit ist seit Jahren das Schlagwort in der 
reformdiskussion. Die Staaten erwarten vereinheit-
lichte und vereinfachte Berichtswesen sowie plan-
bare Berichtszyklen. Zugleich aber wird den aus-
schüssen verwehrt, was ihnen genau diese verläss- 
liche arbeitsweise ermöglichen würde: Viele Staa-
ten reichen ihre Berichte teilweise mit erheblicher 
Verzögerung ein und die Generalversammlung stellt 
das kalkulierte Budget für Sitzungszeit und Perso-

nal seit Jahren nicht zur Verfügung. Wenn Bere-
chenbarkeit zwar gefordert, aber umgekehrt nicht 
geboten wird, ist das weit mehr als nur ein Ma-
nagementproblem des oHCHr. Dann erwächst 
daraus eine existenzgefährdung für das System der 
Menschenrechtsvertragsorgane und eine erhebli-
che Lücke im Menschenrechtsschutz. eine reform 
darf kein Zweck an sich sein, sondern muss zum 
Ziel haben, Menschenrechtsverletzungen zu ver-
hindern und den Staaten die erfüllung ihrer inter-
nationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen 
zu erleichtern – deren Willen dazu vorausgesetzt. 

Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass die Un-Mit-
gliedstaaten über die finanziellen Gründe für Kür-
zungen, Sitzungsausfälle und reiseverbote leichter 
hinwegsehen können oder wollen, wenn offiziell die 
CoViD-19-Pandemie für diese restriktionen der 
ausschussarbeit verantwortlich gemacht werden 
kann. Zugleich nahmen regierungen in der ganzen 
Welt die Pandemie zum anlass, Menschenrechte 
langfristig und unverhältnismäßig einzuschränken, 
mit exzessiver Gewalt gegen Protestierende vorzu-
gehen, Menschenrechtsverteidigerinnen und -ver-
teidiger besonders unter Druck zu setzen und das 
Menschenrecht auf Gesundheit willentlich und wis-
sentlich durch Unterlassung zu verletzen.

eine Überprüfung dieser Menschenrechtsverlet-
zungen durch die Vertragsorgane müssen sie we-
niger fürchten, wenn diese durch kontinuierlichen 
ressourcenentzug in ihren Möglichkeiten begrenzt 
werden. Das ›Budget-Vernichtungs-Virus‹ ist zumin-
dest für den Menschenrechtsschutz genauso gefähr-
lich wie das SarS-CoV-2-Virus.

16 Schreiben aller vertragsausschussvorsitzenden an die Hohe Kommissarin für Menschenrechte vom 30.6.2020. 
17 Un-Doc. A/74/643 v. 10.1.2020, Abs. 57.


